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Umsatz

Westeuropa

davon Deutschland

NAFTA

davon USA

Übrige Märkte

Beschäftigte (31.12.)

Sachinvestitionen

Forschungs- und Entwicklungsleistungen 
davon aktiviert

Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit 
(einschließlich aufgegebene Aktivitäten)

EBIT 

Wertbeitrag (Value Added)
(einschließlich aufgegebene Aktivitäten)

Konzernergebnis

Konzernergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

Ergebnis je Aktie (in €)

Ergebnis je Aktie, fortgeführte Aktivitäten (in €)

Dividendensumme

Dividende je Aktie (in €)

1 Bereinigt um Wechselkurseffekte Umsatzanstieg um 3%.
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie hiermit ein zur 

ordentlichen Hauptversammlung der Daimler AG

am Mittwoch, dem 9. April 2008, um 10.00 Uhr,
in der Messe Berlin, Sondereingang 
Ecke Masurenallee/Messedamm, 14055 Berlin. 

Die Einladung und die Tagesordnung 
wurden am 28. Februar 2008 im elektronischen
Bundesanzeiger veröffentlicht. 
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1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlus-
ses, des gebilligten Konzernabschlusses
sowie der Lageberichte für die Daimler AG
und den Konzern für das Geschäftsjahr 2007,
des Berichts des Aufsichtsrats und des erläu-
ternden Berichts des Vorstands zu den über-
nahmerechtlichen Angaben gemäß §§ 289
Abs. 4, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch
Die vorgenannten Unterlagen können im Internet
unter http://www.daimler.com/ir/hv2008 
eingesehen werden.

2. Beschlussfassung über die Verwendung
des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 
den Bilanzgewinn von 6.183.998.802,37 € wie
folgt zu verwenden:

Ausschüttung von 2,- € 
Dividende je dividenden-
berechtigter Stückaktie 2.027.737.192,00 €

Einstellung in 
Gewinnrücklagen 4.156.261.610,37 €

Gewinnvortrag –

Bilanzgewinn 6.183.998.802,37 € 

Die Dividende wird am 10. April 2008 
ausgezahlt. 

Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl
der dividendenberechtigten Stückaktien durch
Erwerb oder Einziehung eigener Aktien vermin-
dern. Für diesen Fall wird der Beschlussantrag
dahingehend angepasst, dass in dem Umfang, in
dem am Tag der Hauptversammlung die Anzahl
der dividendenberechtigten Stückaktien geringer
ist als in dem vorgenannten Beschlussvor-
schlag angenommen, der Ausschüttungsbetrag
entsprechend reduziert und der Differenz-
betrag auf neue Rechnung vorgetragen wird.

3. Beschlussfassung über die Entlastung
der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2007
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die
Entlastung der im Geschäftsjahr 2007 amtie-
renden Mitglieder des Vorstands für diesen
Zeitraum zu beschließen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung
der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2007
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 
die Entlastung der im Geschäftsjahr 2007
amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats 
für diesen Zeitraum zu beschließen.

Tagesordnung
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5. Beschlussfassung über die Bestellung
des Abschlussprüfers und Konzernab-
schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Deutsche
Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Ab-
schlussprüfer, zum Konzernabschlussprüfer
und zum Prüfer für die prüferische Durchsicht
von Zwischenfinanzberichten für das Geschäfts-
jahr 2008 zu bestellen.

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung
zum Erwerb eigener Aktien und deren 
Verwendung
Da die Ermächtigung zum Rückerwerb eigener
Aktien aus der letzten Hauptversammlung im
Laufe des Geschäftsjahres enden wird, soll sie,
soweit von ihr noch kein Gebrauch gemacht
wurde, aufgehoben und der Vorstand erneut zum
Erwerb eigener Aktien ermächtigt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 
zu beschließen:

a) Rahmenbedingungen
Die Gesellschaft wird ermächtigt, Aktien in einem
Umfang von bis zu 10% des zum Zeitpunkt 
der Beschlussfassung der Hauptversammlung
bestehenden Grundkapitals zu erwerben. 

Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträ-
gen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung eines
oder mehrerer Zwecke im Rahmen der vorge-
nannten Beschränkung ausgeübt werden. Auf
die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit
anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der
Gesellschaft befinden oder ihr nach den 
§§ 71 a ff. Aktiengesetz zuzurechnen sind, zu
keinem Zeitpunkt mehr als 10% des Grund-
kapitals entfallen.

Die Ermächtigung wird zum 10. April 2008
wirksam und gilt bis zum 9. Oktober 2009. 
Die in der Hauptversammlung der Gesellschaft
am 4. April 2007 beschlossene Ermächtigung
zum Erwerb eigener Aktien endet mit Wirksam-
werden dieser neuen Ermächtigung.

b) Erwerbszwecke
Die Gesellschaft wird dazu ermächtigt, Aktien
der Gesellschaft zu allen gesetzlich zulässigen
Zwecken zu erwerben, insbesondere um

– Aktien der Gesellschaft Dritten im Rahmen
des Zusammenschlusses mit Unternehmen
oder im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen
oder Beteiligungen daran anbieten zu können
oder

– sie Mitgliedern des Vorstands der Gesell-
schaft, Mitgliedern der Geschäftsführungen 
von mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff.
Aktiengesetz verbundenen Unternehmen und
weiteren Führungskräften der Gesellschaft und
mit dieser verbundenen Unternehmen (alle
zusammenfassend nachfolgend: »die Führungs-
kräfte«) im Rahmen des in der Hauptversamm-
lung am 19. April 2000 unter Punkt 8 der Tages-
ordnung beschlossenen Aktienoptionsplans
zum Bezug anzubieten oder

– sie als Belegschaftsaktien Arbeitnehmern
der Gesellschaft und der mit der Gesellschaft im
Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen
Unternehmen zum Erwerb anzubieten oder sie,
falls die Belegschaftsaktien im Wege eines
Wertpapierdarlehens/einer Wertpapierleihe
erworben werden, zur Erfüllung der Verpflich-
tungen aus diesen Wertpapierdarlehen/Wert-
papierleihen zu verwenden oder

– sie einzuziehen.
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c) Erwerbsbedingungen
Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels
eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerich-
teten öffentlichen Kaufangebots.

– Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse,
so darf der von der Gesellschaft gezahlte Ge-
genwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den
am Handelstag durch die Eröffnungsauktion
ermittelten Kurs im Xetra-Handel (oder einem
an die Stelle des Xetra-Systems getretenen
funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an
der Wertpapierbörse Frankfurt/Main um nicht
mehr als 5% überschreiten und um nicht mehr
als 5% unterschreiten.

– Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches
Kaufangebot an alle Aktionäre der Gesellschaft,
dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenz-
werte der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie
(ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert 
der Schlussauktionskurse im Xetra-Handel (oder
einem an die Stelle des Xetra-Systems getrete-
nen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem)
an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main an 
den drei letzten Börsentagen vor dem Tag der
Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr
als 10% überschreiten und um nicht mehr als 10%
unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffent-
lichung eines Kaufangebots erhebliche Abwei-
chungen des maßgeblichen Kurses, so kann das
Angebot angepasst werden. In diesem Fall 
wird auf den Durchschnittskurs der drei Börsen-
handelstage vor der Veröffentlichung einer
etwaigen Anpassung abgestellt. Das Kaufange-
bot kann weitere Bedingungen vorsehen. Das
Volumen des Angebots kann begrenzt werden.
Sofern die gesamte Zeichnung des Angebots
dieses Volumen überschreitet, muss die Annah-
me im Verhältnis der jeweils angebotenen
Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme
geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum
Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft 
je Aktionär kann vorgesehen werden.

d) Verwendung der Aktien – 
Unternehmenserwerbe
Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der
Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden
Ermächtigung erworben werden, Dritten im
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen
oder beim Erwerb von Unternehmen oder
Beteiligungen daran anzubieten.

e) Verwendung der Aktien – Optionsplan
Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Ge-
sellschaft, die aufgrund der vorstehenden
Ermächtigung erworben werden, zur Erfüllung
der Aktienbezugsrechte zu verwenden, die 
im Rahmen des von der Hauptversammlung am
19. April 2000 unter Punkt 8 der Tagesordnung
beschlossenen Aktienoptionsplans an Führungs-
kräfte gewährt wurden. Soweit eigene Aktien
an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft
übertragen werden sollen, obliegt die Entschei-
dung hierüber dem Aufsichtsrat der Gesellschaft. 
Die Eckpunkte des Aktienoptionsplans wurden
von der Hauptversammlung am 19. April 2000
beschlossen. Sie sind als Bestandteil der nota-
riellen Niederschrift über die Hauptversammlung
vom 19. April 2000 beim Handelsregister in
Stuttgart einsehbar. Sie können außerdem im
Internet unter
http://www.daimler.com/ir/hv2008 
eingesehen werden. 
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f) Verwendung der Aktien – 
Belegschaftsaktien
Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesell-
schaft, die aufgrund der vorstehenden Ermäch-
tigung erworben werden, an Arbeitnehmer der
Gesellschaft und der mit der Gesellschaft im
Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen
Unternehmen auszugeben oder sie zur Erfül-
lung der Verpflichtungen zu verwenden, die sich
aus den zum Erwerb dieser Aktien eingegan-
genen Wertpapierdarlehen/Wertpapierleihen
ergeben.

g) Verwendung der Aktien – Einziehung 
Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der
Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden
Ermächtigung erworben werden, einzuziehen,
ohne dass die Einziehung oder die Durchführung
der Einziehung eines weiteren Hauptversamm-
lungsbeschlusses bedarf. Der Vorstand kann
bestimmen, dass das Grundkapital bei der 
Einziehung herabgesetzt wird oder dass das
Grundkapital unverändert bleibt und sich 
stattdessen durch die Einziehung der Anteil 
der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß 
§ 8 Abs. 3 Aktiengesetz erhöht. Der Vorstand
ist in diesem Fall zur Anpassung der Angabe
der Zahl der Aktien in der Satzung ermächtigt.

h) Verwendung der Aktien – 
Ausgabebedingungen
Die Ermächtigungen vorstehend unter lit. d), e),
f) und g) können einmal oder mehrmals, einzeln
oder gemeinsam, umfassend oder bezogen auf
Teilvolumina der erworbenen eigenen Aktien
ausgenutzt werden. Der Preis, zu dem Aktien der
Gesellschaft gemäß der Ermächtigung in lit. d)
an Dritte abgegeben werden, darf den durch die
Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im Xetra-
Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-
Systems getretenen funktional vergleichbaren
Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse
Frankfurt/Main am Tag der verbindlichen Ver-
einbarung mit dem Dritten um nicht mehr 
als 5% (ohne Nebenkosten) unterschreiten.

i) Bezugsrechtsausschluss
Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen
Aktien der Gesellschaft wird insoweit ausge-
schlossen, wie diese Aktien gemäß den vorste-
henden Ermächtigungen in lit. d), lit. e) und 
lit. f) verwandt werden.
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7. Beschlussfassung über die Ermächtigung
zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des
Erwerbs eigener Aktien
In Ergänzung zu der unter Tagesordnungspunkt 6
vorgesehenen Ermächtigung zum Erwerb 
eigener Aktien soll die Gesellschaft ermächtigt
werden, Aktien auch unter Einsatz von Put-
Optionen oder Call-Optionen oder einer Kombi-
nation aus beiden (nachfolgend insgesamt
»Derivate«) zu erwerben.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:

a) Rahmenbedingungen
In Ergänzung der unter Tagesordnungspunkt 6
zu beschließenden Ermächtigung zum Erwerb
eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktienge-
setz darf der Erwerb von Aktien der Gesellschaft
außer auf den dort beschriebenen Wegen auch
unter Einsatz von Derivaten durchgeführt wer-
den. Der Vorstand wird ermächtigt, Optionen
zu veräußern, die die Gesellschaft zum Erwerb
von Aktien der Gesellschaft bei Ausübung der
Option verpflichten (»Put-Option«), Optionen zu
erwerben, die der Gesellschaft das Recht ver-
mitteln, Aktien der Gesellschaft bei Ausübung
der Option zu erwerben (»Call-Option«) und
Aktien der Gesellschaft unter Einsatz einer Kom-
bination aus Put-Optionen und Call-Optionen 
zu erwerben.

Der Einsatz von Derivaten im Rahmen des Er-
werbs eigener Aktien bedarf der Zustimmung
des Aufsichtsrats. Diese kann generell, bezogen
auf einen bestimmten Zeitraum oder für ein
bestimmtes Volumen erteilt werden.

Alle Aktienerwerbe unter Einsatz von Derivaten
sind dabei auf Aktien im Umfang von höchstens
5% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung
der Hauptversammlung bestehenden Grundka-
pitals beschränkt. 

Die Laufzeiten der Optionen müssen 
spätestens am 9. Oktober 2009 enden.

b) Erwerbsbedingungen
Durch die Optionsbedingungen muss sicherge-
stellt sein, dass die Optionen nur mit Aktien
bedient werden, die unter Wahrung des Gleich-
behandlungsgrundsatzes erworben wurden. 

Der von der Gesellschaft für Optionen gezahlte
Erwerbspreis darf nicht wesentlich über und
der von der Gesellschaft vereinnahmte Veräu-
ßerungspreis für Optionen darf nicht wesent-
lich unter dem nach anerkannten finanzmathe-
matischen Methoden ermittelten theoretischen
Marktwert der jeweiligen Optionen liegen, bei
dessen Ermittlung unter anderem der verein-
barte Ausübungspreis zu berücksichtigen ist.

Der bei Ausübung der Optionen zu zahlende
Kaufpreis für die Aktien darf den durchschnitt-
lichen Schlussauktionskurs im Xetra-Handel
(oder einem an die Stelle des Xetra-Systems
getretenen funktional vergleichbaren Nach-
folgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/
Main an den letzten drei Börsentagen vor
Abschluss des betreffenden Optionsgeschäfts
um nicht mehr als 10% überschreiten und um
nicht mehr als 10% unterschreiten (jeweils ohne
Erwerbsnebenkosten, aber unter Berücksich-
tigung der erhaltenen bzw. gezahlten Options-
prämie).
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c) Verwendung der Aktien 
Für die Verwendung eigener Aktien, die unter
Einsatz von Derivaten erworben werden, gelten
die zu Tagesordnungspunkt 6 festgesetzten
Regelungen entsprechend.

d) Bezugsrechtsausschluss
Werden eigene Aktien unter Einsatz von Deriva-
ten unter Beachtung der vorstehenden Rege-
lungen erworben, ist ein Recht der Aktionäre,
solche Optionsgeschäfte mit der Gesellschaft
abzuschließen, in entsprechender Anwendung
von § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausge-
schlossen. Ein Recht der Aktionäre auf Abschluss
von Optionsgeschäften besteht auch insoweit
nicht, als beim beabsichtigten Erwerb eigener
Aktien unter Einsatz von Derivaten ein bevor-
rechtigtes Angebot für den Abschluss von Opti-
onsgeschäften bezogen auf geringere Stück-
zahlen an Aktien vorgesehen wird.

Aktionäre haben ein Recht auf Andienung ihrer
Aktien an die Gesellschaft nur, soweit die Ge-
sellschaft ihnen gegenüber aus den Optionsge-
schäften zur Abnahme der Aktien verpflichtet
ist. Ein etwaiges weitergehendes Andienungs-
recht ist ausgeschlossen.
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8. Beschlussfassung über die Neuwahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern
Aufgrund der Amtsniederlegungen der Herren
Earl G. Graves und Peter A. Magowan wurden
zwei neue Mitglieder als Vertreter der Anteils-
eigner gerichtlich in den Aufsichtsrat bestellt.
Diese Mitglieder sollen nun auch durch die
Hauptversammlung legitimiert werden, so dass
Wahlen zum Aufsichtsrat zu erfolgen haben. 

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 
101 Abs. 1 des Aktiengesetzes und § 7 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Mitbe-
stimmung der Arbeitnehmer aus je zehn Mitglie-
dern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer
zusammen.

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der
Anteilseignervertreter nicht an Wahlvorschläge
gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

Frau Sari Maritta Baldauf, Helsinki, Finnland,
52 Jahre alt, Mitglied im Board of Directors der
Hewlett-Packard Company, ehemalig Executive
Vice President und General Manager der Net-
works Business Group der Nokia Corporation

sowie

Herrn Dr. Jürgen Hambrecht, 
Neustadt/Weinstraße, 61 Jahre alt,
Vorsitzender des Vorstands der BASF SE

mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptver-
sammlung für die Zeit bis zum Ablauf der
Hauptversammlung, die über die Entlastung 
für das Geschäftsjahr 2012 beschließt, zu 
Vertretern der Aktionäre in den Aufsichtsrat 
zu wählen. 

Frau Baldauf bekleidet bei folgenden Gesell-
schaften Ämter in in- oder ausländischen
Unternehmensorganen, die einem Aufsichtsrat
entsprechen:
Hewlett-Packard Company
Sanoma WSOY
F-Secure Corporation
YIT Corporation
CapMan Plc.

Herr Dr. Hambrecht ist Mitglied des 
Aufsichtsrats der Bilfinger Berger AG.
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9. Beschlussfassung über die Änderung
der Vergütung des Aufsichtsrats und 
Satzungsänderung
Die Gesellschaft steht im Wettbewerb um heraus-
ragende Persönlichkeiten zur Besetzung ihres
Aufsichtsrats. Die derzeitige Vergütung der Mit-
glieder des Aufsichtsrats bleibt jedoch hinter
der Vergütung für Aufsichtsräte vergleichbarer
Unternehmen zurück. Darüber hinaus sind die
Anforderungen an die Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses beständig gestiegen. Daher soll
die Vergütung erhöht und die Tätigkeit im Prü-
fungsausschuss besser honoriert werden. 

Vorstand und Aufsichtsrats schlagen vor, zu
beschließen:

a) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten
neben dem Ersatz ihrer Auslagen – einschließ-
lich einer ihnen für die Aufsichtsratstätigkeit 
zur Last fallenden Umsatzsteuer – eine feste,
nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare 
Vergütung, die sich für das einzelne Mitglied auf
100.000,00 €, für den Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats auf den 3-fachen Betrag, für den Stell-
vertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats
und den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
auf den 2-fachen Betrag, für Vorsitzende in
sonstigen Ausschüssen des Aufsichtsrats und für
Mitglieder des Prüfungsausschusses auf den
1,5-fachen Betrag und für Mitglieder in sonstigen
Ausschüssen des Aufsichtsrats auf den 
1,3-fachen Betrag beziffert. Soweit ein Mitglied
des Aufsichtsrats mehrere der vorstehend
genannten Funktionen ausübt, bemisst sich seine
Vergütung ausschließlich nach der Funktion,
die unter diesen am höchsten vergütet wird. Die
Vergütung der Ausschusstätigkeiten für ein
Geschäftsjahr setzt voraus, dass der betreffende
Ausschuss in diesem Zeitraum zur Erfüllung
seiner Aufgaben getagt hat. Die Mitglieder des
Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse erhalten
für jede Aufsichtsrats- und Ausschusssitzung, an
der sie als Mitglieder teilnehmen, ein Sitzungs-
entgelt von 1.100,00 €.

Scheiden Mitglieder des Aufsichtsrats im Laufe
eines Geschäftsjahres aus dem Aufsichtsrat aus,
erhalten sie die Vergütung zeitanteilig. Wenn
ein Mitglied des Aufsichtsrats aus einer mit einer
erhöhten Vergütung verbundenen Funktion 
ausscheidet, findet in Ansehung des mit der be-
treffenden Funktion verbundenen Teils der 
Vergütung der vorstehende Satz entsprechende
Anwendung.
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b) § 13 Abs. 1 der Satzung wird geändert
und wie folgt neu gefasst:
»(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten
neben dem Ersatz ihrer Auslagen – einschließ-
lich einer ihnen für die Aufsichtsratstätigkeit 
zur Last fallenden Umsatzsteuer – eine feste, 
nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare 
Vergütung, die sich für das einzelne Mitglied
auf 100.000,00 €, für den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats auf den 3-fachen Betrag, für den
Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichts-
rats und den Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses auf den 2-fachen Betrag, für Vor-
sitzende in sonstigen Ausschüssen des Auf-
sichtsrats und für Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses auf den 1,5-fachen Betrag und für
Mitglieder in sonstigen Ausschüssen des 
Aufsichtsrats auf den 1,3-fachen Betrag beziffert.
Soweit ein Mitglied des Aufsichtsrats mehrere
der vorstehend genannten Funktionen ausübt,
bemisst sich seine Vergütung ausschließlich
nach der Funktion, die unter diesen am höchsten
vergütet wird. Die Vergütung der Ausschuss-
tätigkeiten für ein Geschäftsjahr setzt voraus,
dass der betreffende Ausschuss in diesem 
Zeitraum zur Erfüllung seiner Aufgaben getagt
hat. Die Mitglieder des Aufsichtsrats und seiner
Ausschüsse erhalten für jede Aufsichtsrats-
und Ausschusssitzung, an der sie als Mitglieder
teilnehmen, ein Sitzungsentgelt von 1.100,00 €.

Scheiden Mitglieder des Aufsichtsrats im Laufe
eines Geschäftsjahres aus dem Aufsichtsrat
aus, erhalten sie die Vergütung zeitanteilig. Wenn
ein Mitglied des Aufsichtsrats aus einer mit
einer erhöhten Vergütung verbundenen Funktion
ausscheidet, findet in Ansehung des mit 
der betreffenden Funktion verbundenen Teils
der Vergütung der vorstehende Satz entspre-
chende Anwendung.«

Zurzeit lautet § 13 Abs. 1 der Satzung:

»(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten
neben dem Ersatz ihrer Auslagen - einschließlich
einer ihnen für die Aufsichtsratstätigkeit zur 
Last fallenden Umsatzsteuer - eine feste, nach
Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergü-
tung, die sich für das einzelne Mitglied auf
75.000,00 €, für den Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats auf den 3-fachen Betrag, für den Stell-
vertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats
und den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
auf den 2-fachen Betrag, für Vorsitzende in
sonstigen Ausschüssen des Aufsichtsrats auf den
1,5-fachen Betrag und für Mitglieder in Aus-
schüssen des Aufsichtsrats auf den 1,3-fachen
Betrag beziffert. Soweit ein Mitglied des Auf-
sichtsrats mehrere der vorstehend genannten
Funktionen ausübt, bemisst sich seine Vergü-
tung ausschließlich nach der Funktion, die unter
diesen am höchsten vergütet wird. Die Mitglie-
der des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse
erhalten für jede Aufsichtsrats- und Ausschuss-
sitzung, an der sie teilnehmen, ein Sitzungsent-
gelt von 1.100,00 €.

Scheiden Mitglieder des Aufsichtsrats im Laufe
eines Geschäftsjahres aus dem Aufsichtsrat
aus, erhalten sie die Vergütung zeitanteilig. Wenn
ein Mitglied des Aufsichtsrats aus einer mit
einer erhöhten Vergütung verbundenen Funktion
ausscheidet, findet in Ansehung des mit der
betreffenden Funktion verbundenen Teils der Ver-
gütung der vorstehende Satz entsprechende
Anwendung.«
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10. Beschlussfassung über die Aufhebung
des bestehenden und die Schaffung 
eines neuen genehmigten Kapitals I gegen
Bareinlage und Satzungsänderung
Die Satzung sieht in § 3 Abs. 2 eine Ermächti-
gung zur Erhöhung des Grundkapitals gegen
Bareinlage (genehmigtes Kapital I) vor. Diese
Ermächtigung ist bis zum 8. April 2008 befristet.
Sie soll daher aufgehoben und durch ein neues
genehmigtes Kapital I ersetzt werden, damit der
Vorstand auch künftig in der Lage ist, geneh-
migtes Kapital zur Stärkung der Eigenmittel der
Gesellschaft einzusetzen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 
zu beschließen:

a) Aufhebung des bestehenden 
genehmigten Kapitals I
Die von der Hauptversammlung am 9. April 2003
zu Punkt 8 der Tagesordnung erteilte und bis
zum 8. April 2008 befristete Ermächtigung des
Vorstands, gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital
der Gesellschaft um bis zu 500.000.000,00 €
(genehmigtes Kapital I) durch Ausgabe neuer
auf den Namen lautender Stückaktien gegen
Bareinlage zu erhöhen, wird aufgehoben. 

b) Schaffung eines neuen genehmigten
Kapitals I
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital
der Gesellschaft bis zum 8. April 2013 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer, auf den Namen lautender Stückaktien
gegen Bareinlagen, ganz oder in Teilbeträgen,
einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt
500.000.000,00 € zu erhöhen (genehmigtes
Kapital I). 

Den Aktionären ist ein Bezugsrecht 
einzuräumen. 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge
vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.
Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht
der Aktionäre auszuschließen, soweit dies
erforderlich ist, um Inhabern von Options-
scheinen bzw. Inhabern von Wandelschuld-
verschreibungen, die von der Daimler AG oder
deren Tochtergesellschaften ausgegeben 
wurden oder werden, ein Bezugsrecht auf neue
Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es
ihnen nach Ausübung der Options- oder Wand-
lungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wand-
lungspflichten zusteht.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht
der Aktionäre auszuschließen, wenn der Aus-
gabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch
nur mit der Maßgabe, dass die unter Aus-
schluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3
Satz 4 Aktiengesetz ausgegebenen Aktien 
insgesamt 10% des Grundkapitals nicht über-
schreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt
des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Aus-
übung dieser Ermächtigung. Auf diese Begren-
zung auf 10% des Grundkapitals ist die Veräuße-
rung eigener Aktien anzurechnen, sofern 
sie aufgrund einer zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens dieser Ermächtigung geltenden Ermäch-
tigung zur Veräußerung eigener Aktien gemäß 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz bzw. einer 
an deren Stelle tretenden Ermächtigung unter
Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt. 
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Ferner sind auf diese Begrenzung auf 10% des
Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen,
die zur Bedienung von Schuldverschreibungen
mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten 
ausgegeben bzw. auszugeben sind, sofern die
Schuldverschreibungen aufgrund einer zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermäch-
tigung geltenden Ermächtigung zur Ausgabe
von Schuldverschreibungen in entsprechender
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktien-
gesetz bzw. einer an deren Stelle tretenden 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegeben wurden. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktien-
ausgabe festzulegen. 

c) Satzungsänderung
§ 3 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu
gefasst: 

»(2) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft bis zum 8. April 2013
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Aus-
gabe neuer, auf den Namen lautender Stück-
aktien gegen Bareinlagen, ganz oder in Teilbe-
trägen, einmal oder mehrmals um bis zu
insgesamt 500.000.000,00 € zu erhöhen
(genehmigtes Kapital I). 

Den Aktionären ist ein Bezugsrecht 
einzuräumen. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der
Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktio-
näre auszuschließen, soweit dies erforderlich
ist, um Inhabern von Optionsscheinen bzw.
Inhabern von Wandelschuldverschreibungen, die
von der Daimler AG oder deren Tochtergesell-

schaften ausgegeben wurden oder werden, ein
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang 
zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der
Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach
Erfüllung von Wandlungspflichten zusteht.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabe-
betrag den Börsenpreis nicht wesentlich 
unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch
nur mit der Maßgabe, dass die unter Aus-
schluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3
Satz 4 Aktiengesetz ausgegebenen Aktien 
insgesamt 10% des Grundkapitals nicht über-
schreiten dürfen, und zwar weder im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt
der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese
Begrenzung auf 10% des Grundkapitals ist die
Veräußerung eigener Aktien anzurechnen,
sofern sie aufgrund einer zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens dieser Ermächtigung geltenden
Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz bzw.
einer an deren Stelle tretenden Ermächtigung
unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt. 
Ferner sind auf diese Begrenzung auf 10% des
Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen,
die zur Bedienung von Schuldverschreibungen
mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten 
ausgegeben bzw. auszugeben sind, sofern die
Schuldverschreibungen aufgrund einer zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermäch-
tigung geltenden Ermächtigung zur Ausgabe
von Schuldverschreibungen in entsprechender
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktien-
gesetz bzw. einer an deren Stelle tretenden
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegeben wurden. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktien-
ausgabe festzulegen.«
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11. Beschlussfassung über die Aufhebung
des bestehenden und die Schaffung 
eines neuen genehmigten Kapitals II gegen
Sacheinlage und Satzungsänderung
Die Satzung sieht in § 3 Abs. 3 eine Ermächti-
gung zur Erhöhung des Grundkapitals gegen
Sacheinlage (genehmigtes Kapital II) vor. Diese
Ermächtigung ist bis zum 8. April 2008 befristet.
Sie soll daher aufgehoben und durch ein neues
genehmigtes Kapital II ersetzt werden, damit
der Vorstand auch künftig in der Lage ist, geneh-
migtes Kapital insbesondere zum Erwerb von
Unternehmensbeteiligungen einzusetzen und
um hierbei auf Sachkapitalerhöhungen zurück-
greifen zu können. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 
zu beschließen: 

a) Aufhebung des bestehenden 
genehmigten Kapitals II
Die von der Hauptversammlung am 9. April 2003
zu Punkt 9 der Tagesordnung erteilte und bis
zum 8. April 2008 befristete Ermächtigung des
Vorstands, gemäß § 3 Abs. 3 der Satzung mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital
der Gesellschaft um bis zu 500.000.000,00 €
(genehmigtes Kapital II) durch Ausgabe neuer,
auf den Namen lautender Stückaktien gegen
Sacheinlage zu erhöhen, wird aufgehoben.

b) Schaffung eines neuen genehmigten
Kapitals II
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital
der Gesellschaft bis zum 8. April 2013 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer, auf den Namen lautender Stückaktien
gegen Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen,
einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt
500.000.000,00 € zu erhöhen (genehmigtes
Kapital II). 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktien-
ausgabe festzulegen. 

c) Satzungsänderung
§ 3 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu
gefasst: 

»(3) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundka-
pital der Gesellschaft bis zum 8. April 2013 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer, auf den Namen lautender Stückaktien
gegen Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen,
einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt
500.000.000,00 € zu erhöhen (genehmigtes
Kapital II). 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktien-
ausgabe festzulegen.«

*****
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Zu Punkt 6 und 7 der Tagesordnung: 
Bericht des Vorstands über den Ausschluss des
Bezugsrechts bei Veräußerung eigener Aktien
gemäß § 71 Abs. 1 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 4
Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz: 

Überblick
Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien soll
der Gesellschaft die Möglichkeit verschaffen,
auch weiterhin eigene Aktien zu erwerben und
diese insbesondere zur Einziehung, zur Finan-
zierung von Unternehmenserwerben, zur 
Bedienung des Aktienoptionsplans für ihre Füh-
rungskräfte oder von Belegschaftsaktienpro-
grammen zu verwenden. Die Ermächtigung soll
der Gesellschaft größtmögliche Flexibilität
geben und zur Optimierung des Rückkaufs auch
die Möglichkeit einräumen, Aktien über Deri-
vate zu erwerben. 

Bei der Entscheidung über die Verwendung 
der eigenen Aktien wird sich der Vorstand
allein von den Interessen der Aktionäre und 
der Gesellschaft leiten lassen. 

Bezugsrechtsausschluss
Die Veräußerung der eigenen Aktien soll in 
den folgenden Fällen unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen können:

Die Ermächtigung unter Punkt 6 der Tages-
ordnung soll es der Gesellschaft unter anderem
ermöglichen, eigene Aktien zur Verfügung zu
haben, um diese als Gegenleistung im Rahmen
von Unternehmenszusammenschlüssen oder
beim Erwerb von Unternehmen oder Unterneh-
mensbeteiligungen zu gewähren. Der interna-
tionale Wettbewerb und die Globalisierung der
Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form
der Gegenleistung. 

Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der
Gesellschaft daher die notwendige Flexibilität
geben, um sich bietende Gelegenheiten zum
Erwerb von Unternehmen oder Unternehmens-
beteiligungen schnell und flexibel ausnutzen 
zu können. Konkrete Pläne für das Ausnutzen
einer solchen Verwendung eigener Aktien
bestehen nicht. Der Vorstand wird der Haupt-
versammlung jeweils Bericht über eine 
Ausnutzung dieser Ermächtigung erstatten.

Der in der Hauptversammlung vom 19. April 2000
beschlossene Aktienoptionsplan kann durch
das in jener Hauptversammlung beschlossene
bedingte Kapital erfüllt werden. Der unter
Punkt 6 der diesjährigen Tagesordnung vorge-
schlagene Beschluss soll der Gesellschaft die
Möglichkeit geben, den Aktienoptionsplan auch
durch die Ausgabe von vorher erworbenen
eigenen Aktien zu bedienen.

Berichte an die Hauptversammlung
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Die Eckpunkte des Aktienoptionsplans wurden
von der Hauptversammlung am 19. April 2000
beschlossen. Sie sind als Bestandteil der nota-
riellen Niederschrift über die Hauptversammlung
vom 19. April 2000 beim Handelsregister in
Stuttgart einsehbar. Sie können außerdem im
Internet unter
http://www.daimler.com/ir/hv2008 
eingesehen werden. 

Die Entscheidung darüber, wie die Optionen im
Einzelfall erfüllt werden, treffen die zuständigen
Organe der Gesellschaft; sie werden sich dabei
allein vom Interesse der Aktionäre und der
Gesellschaft leiten lassen und in der jeweils
nächsten Hauptversammlung über ihre Ent-
scheidung berichten.

Darüber hinaus soll die Gesellschaft in der Lage
sein, Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der
Gesellschaft und mit ihr verbundener Unterneh-
men auszugeben. 

Um die Abwicklung der Ausgabe der Beleg-
schaftsaktien zu erleichtern, soll es der Gesell-
schaft ermöglicht werden, die dafür benötig-
ten Aktien auch im Wege des Erwerbs eigener
Aktien mittels Wertpapierdarlehen/Wertpapier-
leihen zu beschaffen sowie eigene Aktien gege-
benenfalls auch zur Erfüllung der Rückgewähr-
ansprüche der Darlehensgeber/Verleiher zu
verwenden.

Die Gesellschaft soll eigene Aktien auch ohne
erneuten Beschluss der Hauptversammlung
einziehen können. Die Einziehung soll dabei nach
Entscheidung der zuständigen Organe mit oder
ohne Herabsetzung des Grundkapitals möglich
sein, wobei sich im letztgenannten Fall der an-
teilige Betrag je Aktie am Grundkapital erhöht.

Erwerbsbedingungen
Neben dem Erwerb über die Börse soll die Ge-
sellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene
Aktien durch ein öffentliches Kaufangebot (Ten-
derverfahren) zu erwerben. Bei dieser Variante
kann jeder verkaufswillige Aktionär der Gesell-
schaft entscheiden, wie viele Aktien und, bei
Festlegung einer Preisspanne, zu welchem
Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die
angebotene Menge die von der Gesellschaft
nachgefragte Anzahl an Aktien, so muss eine
Zuteilung erfolgen. Hierbei soll es möglich sein,
eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten
oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal
100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit
dient dazu, gebrochene Beträge bei der Fest-
legung der zu erwerbenden Quoten und kleine
Restbestände zu vermeiden und damit 
die technische Abwicklung zu erleichtern. 

Erwerb über Derivate
Mit dem unter Punkt 7 der Tagesordnung vorge-
schlagenen Beschluss der Hauptversammlung
soll der Vorstand ermächtigt werden, Aktien der
Gesellschaft nicht nur über die Börse oder 
im Wege öffentlicher Kaufofferten zu erwerben,
sondern auch unter Einsatz von Derivaten.
Durch diese zusätzliche Handlungsalternative
erweitert die Gesellschaft ihre Möglichkeiten,
den Erwerb eigener Aktien optimal zu struktu-
rieren. Der Vorstand beabsichtigt, Put-Optionen
und Call-Optionen nur ergänzend zum konven-
tionellen Aktienrückkauf einzusetzen und 
maximal die Hälfte der Aktien, die unter der
Ermächtigung erworben werden können, 
unter Einsatz derivativer Finanzinstrumente
zurückzukaufen.

Für die Gesellschaft kann es vorteilhaft sein,
Put-Optionen zu veräußern oder Call-Optionen
zu erwerben, anstatt unmittelbar Aktien der
Gesellschaft zu erwerben.
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Beim Verkauf von Put-Optionen räumt die
Gesellschaft dem Erwerber der Put-Optionen das
Recht ein, Aktien der Gesellschaft zu einem in
der Put-Option festgelegten Preis (»Ausübungs-
preis«) an die Gesellschaft zu verkaufen. 
Die Gesellschaft ist als sogenannter Stillhalter
verpflichtet, die in der Put-Option festgelegte
Anzahl von Aktien der Gesellschaft zum Aus-
übungspreis zu erwerben. Als Gegenleistung
dafür erhält die Gesellschaft beim Verkauf der
Put-Option eine Optionsprämie, die unter
Berücksichtigung des Ausübungspreises, der
Laufzeit der Option und der Volatilität der
Daimler-Aktie im Wesentlichen dem Wert des
Veräußerungsrechtes entspricht. Wird die Put-
Option ausgeübt, vermindert die vom Erwerber
der Put-Option gezahlte Optionsprämie den 
von der Gesellschaft für den Erwerb der Aktie
insgesamt erbrachten Gegenwert. Die Aus-
übung der Put-Option ist für den Berechtigten
dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der
Daimler-Aktie unter dem Ausübungspreis liegt, da
er dann die Aktien zu dem höheren Ausübungs-
preis an die Gesellschaft verkaufen kann. Aus
Sicht der Gesellschaft bietet der Aktienrück-
kauf unter Einsatz von Put-Optionen den Vorteil,
dass der Ausübungspreis bereits am Abschluss-
tag der Option festgelegt wird. Die Liquidität
fließt hingegen erst am Ausübungstag ab. Dar-
über hinaus liegt der Erwerbspreis der Aktien
für die Gesellschaft auf Grund der vereinnahmten
Optionsprämie unter dem Aktienkurs bei Ab-
schluss der Option. Wird die Option nicht ausge-
übt, da der Aktienkurs am Ausübungstag über
dem Ausübungspreis liegt, kann die Gesellschaft
auf diese Weise keine eigenen Aktien erwerben.
Ihr verbleibt jedoch die am Abschlusstag verein-
nahmte Optionsprämie.

Beim Erwerb einer Call-Option erhält die Gesell-
schaft gegen Zahlung einer Optionsprämie 
das Recht, eine vorher festgelegte Anzahl an
Aktien zu einem vorher festgelegten Preis
(»Ausübungspreis«) vom Veräußerer der Option,
dem Stillhalter, zu kaufen. Die Gesellschaft
kauft damit das Recht, eigene Aktien zu erwer-
ben. Die Ausübung der Call-Option ist für die
Gesellschaft dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn
der Kurs der Daimler-Aktien über dem Aus-
übungspreis liegt, da sie die Aktien dann zu dem
niedrigeren Ausübungspreis vom Stillhalter
kaufen kann. 

Der von der Gesellschaft zu zahlende Erwerbs-
preis für die Aktien ist der in der jeweiligen 
Put-Option oder Call-Option festgesetzte Aus-
übungspreis. Der Ausübungspreis kann höher
oder niedriger als der Börsenkurs der Daimler-
Aktie bei Veräußerung der Put-Option bzw. 
bei Erwerb der Call-Option sein. Die von der
Gesellschaft bei Verkauf von Put-Optionen 
bzw. beim Erwerb von Call-Optionen vereinbarte
Optionsprämie darf nicht wesentlich unter 
(bei Put-Optionen) bzw. über (bei Call-Optionen)
dem nach anerkannten finanzmathematischen
Methoden ermittelten theoretischen Marktwert
der jeweiligen Optionen am Abschlusstag 
liegen, bei dessen Ermittlung unter anderem
der vereinbarte Ausübungspreis zu berück-
sichtigen ist.

Bezugsrechtsausschluss bei Einsatz von
Derivaten
Ein Anspruch des Aktionärs, solche Optionsge-
schäfte mit der Gesellschaft abzuschließen,
wird in entsprechender Anwendung von § 186
Abs. 3 Aktiengesetz ausgeschlossen. Durch 
die beschriebene Festlegung von Optionsprämie
und Ausübungspreis wird ausgeschlossen, dass
Aktionäre bei dem Erwerb eigener Aktien unter
Einsatz von Derivaten wirtschaftlich benach-
teiligt werden. Da die Gesellschaft einen fairen
Marktpreis vereinnahmt bzw. bezahlt, geht 
den an den Optionsgeschäften nicht beteiligten
Aktionären kein Wert verloren. Dies entspricht
der Stellung der Aktionäre bei dem Aktienrück-
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kauf an der Börse, bei dem nicht alle Aktionäre
tatsächlich Aktien an die Gesellschaft verkaufen
können. Die Gleichbehandlung der Aktionäre
wird ebenso wie beim Rückkauf über die Börse
durch die Festsetzung des marktgerechten
Preises sichergestellt. Dies entspricht auch der
Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz,
wonach ein Bezugsrechtsausschluss dann ge-
rechtfertigt ist, wenn die Vermögensinteressen
der Aktionäre gewahrt sind.

Ausnutzung der Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien und zum Einsatz 
von Derivaten
Der Vorstand wird in der nächstfolgenden
Hauptversammlung über eine Ausnutzung der
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
und den Einsatz derivativer Finanzinstrumente
berichten. 

Zu den Punkten 10 und 11 der Tagesordnung
Bericht des Vorstands über den Ausschluss
des Bezugsrechts bei Verwendung des geneh-
migten Kapitals gemäß § 203 Abs. 1 und 2 
Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3
Satz 4 Aktiengesetz 

Überblick
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der 
Hauptversammlung die Schaffung eines geneh-
migten Kapitals I in Höhe von insgesamt 
bis zu 500.000.000,00 € und eines genehmig-
ten Kapitals II in Höhe von insgesamt bis zu
500.000.000,00 € vor.

Die neuen genehmigten Kapitalien I und II 
sollen an die Stelle der bisherigen genehmigten
Kapitalien I und II treten, die bis zum 8. April
2008 befristet sind, um der Gesellschaft die
Flexibilität zu erhalten und ihr im Interesse
ihrer Aktionäre Handlungsmöglichkeiten zu
bewahren. 

Genehmigtes Kapital I
Der Gesellschaft soll weiterhin die Flexibilität
zur Verfügung stehen, durch Akquisitionen von
Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen
oder Unternehmensteilen ihre Wettbewerbs-
fähigkeit zu stärken. Mit dieser Flexibilität soll
zugleich der Wert der Daimler-Aktie gesichert
werden. Um auch Eigenkapital bei einer Finan-
zierung einsetzen zu können, ist es notwendig,
das vorgeschlagene genehmigte Kapital I zu
schaffen. Da eine Kapitalerhöhung bei einer
Akquisition kurzfristig erfolgen muss, kann 
diese in aller Regel nicht von der nur einmal
jährlich stattfindenden Hauptversammlung
unmittelbar beschlossen werden. Vielmehr
bedarf es aus diesem Grund der Schaffung 
von genehmigten Kapitalien, auf die der Vor-
stand schnell zurückgreifen kann. 
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Dabei soll die Bemessung der Höhe des geneh-
migten Kapitals I sicherstellen, dass auch 
größere Unternehmensakquisitionen gegen
Barleistungen finanziert werden können.

Im Falle einer Barkapitalerhöhung unter Aus-
nutzung des genehmigten Kapitals I ist den
Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der
Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge,
die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen
und nicht mehr gleichmäßig auf alle Aktionäre
verteilt werden können, zur Erleichterung 
der Abwicklung vom Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen.

Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht der Aktionäre auszuschließen, soweit
dies erforderlich ist, um Inhabern von Options-
scheinen bzw. Inhabern von Wandelschuld-
verschreibungen, die von der Daimler AG oder
deren Tochtergesellschaften ausgegeben 
wurden oder werden, ein Bezugsrecht auf neue
Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es
ihnen nach Ausübung der Options- oder Wand-
lungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wand-
lungspflichten zusteht. 

Dieser Bezugsrechtsausschluss ermöglicht es,
im Falle einer Kapitalerhöhung den Inhabern
bereits bestehender Optionsrechte bzw. Wandel-
schuldverschreibungen Bezugsrechte anzu-
bieten, statt den Options- bzw. Wandlungspreis
entsprechend den Anleihebedingungen zu
ermäßigen. Dieses Ziel kann durch die Ermäch-
tigung erreicht werden, ohne dass die Gesell-
schaft auf eigene Aktien zurückgreifen muss.

In Fällen der Barkapitalerhöhung unter Aus-
nutzung des genehmigten Kapitals I soll der 
Vorstand ferner gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2,
186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ermächtigt 
werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
hinsichtlich eines Erhöhungsbetrags, der 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Aus-
nutzung der Ermächtigung 10% des vorhandenen
Grundkapitals übersteigt, das Bezugsrecht 
der Aktionäre auszuschließen, wenn die neuen
Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben
werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet. 

Diese Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in
die Lage, Marktchancen in ihren verschiedenen
Geschäftsfeldern schnell und flexibel zu nutzen
und einen dafür bestehenden Kapitalbedarf
gegebenenfalls auch sehr kurzfristig zu decken.
Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht
dabei der Verwaltung nicht nur ein zeitnäheres
Agieren, sondern auch eine Platzierung der
Aktien zu einem börsenkursnahen Preis. Dies
führt im Vergleich zu Bezugsrechtsemissionen 
zu höheren Emissionserlösen. Zusätzlich kann
mit einer derartigen Platzierung die Gewinnung
neuer Aktionärsgruppen verbunden werden.

Bei Ausnutzung der Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts gemäß §§ 203 Abs. 1
und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz wird der
Vorstand die Abweichung vom Börsenpreis so
niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeit-
punkt der Platzierung vorherrschenden Markt-
bedingungen möglich ist. Die Abweichung vom
Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnutzung des
genehmigten Kapitals I wird keinesfalls mehr als
5% des dann aktuellen Börsenkurses betragen.
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Der Bezugsrechtsausschluss darf weder im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung
noch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächti-
gung 10% des bestehenden Grundkapitals 
überschreiten. Durch diese Vorgaben wird im
Einklang mit der gesetzlichen Regelung den
Anliegen der Aktionäre im Hinblick auf einen
Verwässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes
Rechnung getragen. Jeder Aktionär hat aufgrund
des börsenkursnahen Ausgabekurses der 
neuen Aktien und aufgrund der größenmäßigen
Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapitaler-
höhung grundsätzlich die Möglichkeit, die zur
Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote erfor-
derlichen Aktien zu annähernd gleichen Bedin-
gungen über die Börse zu erwerben. Es ist
daher sichergestellt, dass in Übereinstimmung
mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3
Satz 4 Aktiengesetz die Vermögens- wie auch die
Stimmrechtsinteressen bei einer Ausnutzung
des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des
Bezugsrechts angemessen gewahrt werden,
während der Gesellschaft im Interesse aller
Aktionäre weitere Handlungsspielräume 
eröffnet werden. 

Auf die Begrenzung auf 10% des Grundkapitals 
ist die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen,
sofern sie aufgrund einer zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden
Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz bzw.
einer an deren Stelle tretenden Ermächtigung
unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt. Fer-
ner sind auf diese Begrenzung auf 10% des
Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen,
die zur Bedienung von Schuldverschreibungen 
mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten aus-
gegeben bzw. auszugeben sind, sofern die
Schuldverschreibungen aufgrund einer zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens dieser Ermächti-
gung geltenden Ermächtigung zur Ausgabe von
Schuldverschreibungen in entsprechender
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktien-
gesetz bzw. einer an deren Stelle tretenden
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegeben wurden.

Darüber hinaus wird der Vorstand den Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei
Verwendung der genehmigten Kapitalien I 
und II auf insgesamt 20% des Grundkapitals
beschränken. Der zusammengerechnete
Bezugsrechtsausschluss bei Ausnutzung der
genehmigten Kapitalien I und II darf insoweit
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Ermächtigungen noch im Zeitpunkt der Aus-
übung der Ermächtigungen 20% des bestehen-
den Grundkapitals übersteigen.

Genehmigtes Kapital II
Im Zusammenhang mit der Flexibilität der
Gesellschaft, durch Akquisitionen von Unter-
nehmen, Unternehmensbeteiligungen oder
Unternehmensteilen ihre Wettbewerbsfähigkeit
stärken zu können, bedarf die Gesellschaft
auch der Möglichkeit, derartige Akquisitionen
durch Aktien finanzieren zu können. Da eine
Kapitalerhöhung bei einer Akquisition kurzfristig
erfolgen muss, kann diese in aller Regel nicht
von der nur einmal jährlich stattfindenden Haupt-
versammlung unmittelbar beschlossen werden.
Dies erfordert die Schaffung des genehmigten
Kapitals II.

Im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Sachein-
lagen unter Ausnutzung des genehmigten 
Kapitals II soll der Vorstand ermächtigt werden,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht der Aktionäre auszuschließen. Hierdurch
wird es dem Vorstand ermöglicht, ohne Bean-
spruchung der Börse Aktien der Gesellschaft in
geeigneten Einzelfällen im Zusammenhang 
mit Unternehmenszusammenschlüssen, dem
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen,
Unternehmensbeteiligungen oder anderen mit
einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang
stehenden Wirtschaftsgütern einsetzen zu können.
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Die Daimler AG steht in einem harten Wettbe-
werb. Sie muss deshalb jederzeit in der Lage
sein, in den sich wandelnden Märkten im Inter-
esse ihrer Aktionäre schnell und flexibel zu
handeln. Dazu gehört es auch, Unternehmen,
Unternehmensteile oder Beteiligungen an
Unternehmen zur Verbesserung der Wettbe-
werbsposition erwerben zu können. Vielfach
müssen hierbei sehr hohe Gegenleistungen ge-
zahlt werden. Diese Gegenleistungen können
oder sollen – insbesondere unter dem Gesichts-
punkt einer optimalen Finanzierungsstruktur –
oft nicht mehr in Geld erbracht werden. Häufig
besteht auch der Veräußerer darauf, als 
Gegenleistung Aktien der erwerbenden Gesell-
schaft zu erhalten, weil dies für ihn günstiger
sein kann. 

Die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als
Akquisitionswährung anbieten zu können,
schafft damit einen Vorteil im Wettbewerb um
interessante Akquisitionsobjekte. Die vorge-
schlagene Ermächtigung gibt der Gesellschaft
mithin den notwendigen Spielraum, sich 
bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unter-
nehmen oder Unternehmensteilen oder Beteili-
gungen an Unternehmen schnell und flexibel
auszunutzen, und setzt sie in die Lage, unter
Ausnutzung des genehmigten Kapitals II in ge-
eigneten Fällen auch größere Unternehmen,
Unternehmensteile oder Beteiligungen daran
auch gegen Überlassung von Aktien erwerben 
zu können. 

Ausnutzung der genehmigten Kapitalien
Konkrete Pläne zur Ausnutzung der genehmigten
Kapitalien bestehen derzeit nicht. Der Vorstand
wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er
von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung dieser
Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies
nach Einschätzung des Vorstands und des 
Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und
damit ihrer Aktionäre liegt.

Der Vorstand wird über die Ausnutzung des
genehmigten Kapitals jeweils in der nächsten
Hauptversammlung berichten.

*****

38401 Daimler TO 2008 deutsch  25.02.2008  15:32 Uhr  Seite 24



25

Bedingungen für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung und die Ausübung der
Stimmrechte sowie Informationen über 
die Rechte der Aktionäre

Anmeldung der Aktionäre zur 
Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und
zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen
Aktionäre berechtigt, die am Tage der Haupt-
versammlung im Aktienregister als Aktionäre
der Gesellschaft eingetragen sind und ihre 
Teilnahme bei der Gesellschaft so rechtzeitig
angemeldet haben, dass der Gesellschaft 
die Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des
4. April 2008 zugeht. Aktionäre, die im Aktien-
register eingetragen sind, können sich schriftlich
bei dem 

Daimler 
Aktionärsservice 
Postfach 94 00 01
69940 Mannheim

per Telefax an die
Telefax Nr. +49 (0) 69 91 33 91 00

oder elektronisch via Internet unter
https://register.daimler.com

anmelden.

Rechte von Aktionären bezüglich der 
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zum 22. Februar 2008 hat die Gesellschaft
1.013.887.646 Aktien – davon 8.610.241 
eigene Aktien – ausgegeben, somit gewähren
1.005.277.405 Aktien jeweils eine Stimme.
Aktionäre sind unter bestimmten, im Aktienge-
setz genannten Voraussetzungen berechtigt,
eine Ergänzung der Tagesordnung zu verlangen.
Sie haben darüber hinaus das Recht, unter den
oben genannten Voraussetzungen (»Anmeldung
der Aktionäre zur Hauptversammlung«) an der
Hauptversammlung teilzunehmen, Auskunft zu
den Gegenständen der Tagesordnung zu ver-
langen, Anträge zu den Gegenständen der Tages-
ordnung und zum Verfahren zu stellen und 
ihre Stimme in der Hauptversammlung persön-
lich oder durch Vertreter abzugeben.

Bedingungen für die Teilnahme, 
Rechte der Aktionäre
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Stimmrechtsausübung durch 
Bevollmächtigte
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen
sind, können ihr Stimmrecht auch durch einen
Bevollmächtigten, zum Beispiel ein Kredit-
institut oder eine Aktionärsvereinigung ausüben
lassen. In diesem Fall sind die Bevollmächtigten
durch den Aktionär oder durch die Bevollmäch-
tigten rechtzeitig anzumelden. Wir bitten 
unsere Aktionäre in diesem Fall, die ihnen über-
sandten Formulare zusammen mit ihren jewei-
ligen Weisungen an einen Bevollmächtigten ihres
Vertrauens zu senden. Vollmachtserteilungen
durch in der Hauptversammlung anwesende oder
vertretene Aktionäre an anwesende Mitaktio-
näre oder die Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft sind ebenfalls möglich.

Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetra-
gen, so kann dieses das Stimmrecht für Aktien,
die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer
Ermächtigung des wirtschaftlichen Eigentümers
der Aktien ausüben.

Stimmrechtsausübung durch Stimmrechts-
vertreter der Gesellschaft
Als Service bieten wir unseren Aktionären weiter-
hin an, dass sie sich nach Maßgabe erteilter
Weisungen durch Mitarbeiter der Gesellschaft
in der Hauptversammlung vertreten lassen 
können. Die Stimmrechtsvertreter werden die
Stimmrechte der Aktionäre entsprechend den
ihnen erteilten Weisungen ausüben; sie sind auch
bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechts-
ausübung befugt, soweit eine ausdrückliche
Weisung zu den einzelnen Tagesordnungs-
punkten vorliegt. 

Die Vollmachten und Weisungen hierzu können
schriftlich, per Telefax oder elektronisch 
via Internet an die Adresse, Telefax Nr. oder
Internet-Adresse übermittelt werden, die 
auch für die Anmeldung gelten (siehe oben
unter »Anmeldung der Aktionäre zur Haupt-
versammlung«). Die Vollmachtserteilung an 
die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
ist nur bis einschließlich 4. April 2008 möglich. 
Weisungserteilungen und Änderung der 
Weisung können hingegen noch bis kurz vor
Beginn der Abstimmung am Tag der Haupt-
versammlung, in jedem Fall aber bis 12 Uhr,
übermittelt werden. Weitere Einzelheiten 
dazu ergeben sich aus den Unterlagen, die
den Aktionären übersandt werden.

Details zur Internetkommunikation
Aktionäre, die über unseren e-service für Aktio-
näre Eintrittskarten zur Hauptversammlung
bestellen oder die Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft bevollmächtigen möchten, benöti-
gen hierzu ihre Anmeldedaten, d.h. ihre Aktio-
närsnummer und die zugehörige Zugangsnum-
mer. Diese Anmeldedaten sind auf der Rück-
seite des Einladungsschreibens vermerkt, das
den Aktionären per Post übersandt wird. 

Bereits registrierte Nutzer des e-service können
ihre selbst vergebene Benutzerkennung und ihr
selbst vergebenes Passwort verwenden.

Diejenigen Aktionäre, die dem E-Mail-Versand
der Hauptversammlungsunterlagen zugestimmt
haben, erhalten mit der Einladungs-E-Mail die
Einladung mit Tagesordnung als Dateianhang im
pdf-Format sowie einen Link auf den e-service. 
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Anträge und Anfragen von Aktionären
Anträge und Anfragen von Aktionären 
sind ausschließlich an folgende Adressen 
der Gesellschaft zu richten: 

In Schriftform oder per Telefax an:
Daimler AG
Investor Relations 
HPC 096 - E 409 
70546 Stuttgart
(Telefax-Nr. +49 (0) 711/17 - 3 42 75)

Via E-Mail an:
investor.relations@daimler.com

Wir werden zugänglich zu machende Anträge und
Wahlvorschläge von Aktionären, die uns bis
zum 25. März 2008, 24 Uhr zugehen, unverzüg-
lich nach ihrem Eingang im Internet unter
www.daimler.com/ir/hv2008 veröffentlichen.
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung
werden nach diesem Datum ebenfalls unter der
genannten Internetadresse veröffentlicht.

Unterlagenversand an Aktionäre
Die Tagesordnung zur Hauptversammlung 
am 9. April 2008 und die Informationen 
zur Anmeldung bzw. Vollmachtserteilung wird
die Gesellschaft an die im Aktienregister 
der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre 
übersenden.

Hauptversammlungsinformationen 
im Internet
Aktionäre, die keine Gelegenheit zur persönlichen
Teilnahme an der Hauptversammlung haben,
können die Ausführungen des Aufsichtsratsvor-
sitzenden und die Rede des Vorstandsvorsit-
zenden im Internet unter
www.daimler.com/ir/hv2008 verfolgen. Dort
können auch Informationen zur Hauptversamm-
lung und später die Abstimmungsergebnisse
abgerufen werden. 

Die Einladung zur Hauptversammlung 
ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 
28. Februar 2008 veröffentlicht.

Stuttgart, im Februar 2008

Daimler AG
Der Vorstand

38401 Daimler TO 2008 deutsch  25.02.2008  15:32 Uhr  Seite 27



28

Angaben nach § 128 (2) Aktiengesetz

Vorstandsmitglieder der Daimler AG 
gehören dem Aufsichtsrat des folgenden
Kreditinstitutes an:

Mercedes-Benz Bank AG

Aufsichtsratsmitglieder der Daimler AG
sind in keinem Kreditinstitut als Vorstands-
mitglied oder Mitarbeiter tätig.

Folgende Kreditinstitute halten an 
der Daimler AG eine nach § 21 WpHG 
meldepflichtige Beteiligung:

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main (4,4%)
UBS AG, Zürich und Basel, Schweiz (3,6%)

Folgendes Kreditinstitut hat die innerhalb
eines Zeitraumes von 5 Jahren letzte 
Emission von Wertpapieren der Daimler AG
durchgeführt:

Bayerische Landesbank

Folgende Kreditinstitute hatten eine 
führende Funktion in den Konsortien 
der Benchmarkanleihen inne, die in den
letzten 5 Jahren durch verschiedene
Konzerngesellschaften emittiert wurden:

ABN AMRO Bank N.V.
Bank of America
Barclays Bank plc
Bayerische Landesbank
BNP Paribas
CALYON
Citigroup
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
Dresdner Bank AG
HSBC Bank plc
J.P. Morgan Securities Ltd.
Landesbank Baden-Württemberg
Royal Bank of Scotland plc
Société Générale
Unicredito (Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
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Informationen im Internet. Spezielle Infor-
mationen rund um die Aktie und die Ergebnis-
entwicklung finden Sie in der Rubrik Investor
Relations. Dort sind Geschäfts- und Zwischen-
berichte, Einzelabschlüsse der Daimler AG 
und Berichte an die US-Börsenaufsicht SEC
abrufbar. Darüber hinaus finden Sie aktuelle
Meldungen, Präsentationen, diverse Kennzahlen-
Übersichten, Informationen zum Börsenkurs
und zusätzliche Serviceangebote.

www.daimler.com/investor

Publikationen für unsere Aktionäre:
– Geschäftsbericht (deutsch, englisch)
– Form 20-F (englisch)
– Zwischenberichte zum ersten, zweiten und

dritten Quartal (deutsch und englisch)
– Nachhaltigkeitsberichte (Fakten und Magazin) 

(deutsch und englisch)
www.daimler.com/ir/berichte

Der nach den deutschen Bilanzierungsvor-
schriften aufgestellte Jahresabschluss der
Daimler AG sowie der nach den International
Financial Reporting Standards (IFRS) auf-
gestellte Konzernabschluss, die beide von der
KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft mit dem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehen worden sind, wurden
beim Betreiber des elektronischen Bundes-
anzeigers eingereicht und im elektronischen
Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Die genannten Informationen können 
angefordert werden bei:
Daimler AG, Investor Relations, 
HPC 096 - E 409, 70546 Stuttgart

Außerdem steht zur Anforderung der Unter-
lagen folgende Telefon- und Telefaxnummer 
zur Verfügung: +49 711 17 92287

Daimler AG 
70546 Stuttgart
Tel. +49 711 17 0
Fax +49 711 17 22244
www.daimler.com

Investor Relations
Tel. +49 711 17 21421

+49 711 17 21475
+49 711 17 21506

Fax +49 711 17 34270
+49 711 17 34275

E-Mail: ir.dai@daimler.com

Internet-Service, Adressen, Informationen
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Jahrespressekonferenz
14. Februar 2008
11:00 Uhr MEZ / 5:00 Uhr EST 

Telefonkonferenz für Analysten und 
Investoren
14. Februar 2008
15:30 Uhr MEZ / 9:30 Uhr EST

Vorlage des Geschäftsberichts 2007
27. Februar 2008

Hauptversammlung
9. April 2008
10:00 Uhr MESZ / 4:00 Uhr EST
Messe Berlin

Zwischenbericht Q1 2008
29. April 2008

Zwischenbericht Q2 2008
24. Juli 2008

Zwischenbericht Q3 2008
23. Oktober 2008

Finanzkalender
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Lorem ipsum

Daimler AG

Stuttgart, Deutschland

www.daimler.com
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